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Suggestion for amendment of Article : III-278

By Mr : Joschka Fischer

Status : - Member

Artikel III-278 (ex-Artikel 240a)

Der Gerichtshof ist nicht zuständig iIn Bezug auf die Artikel [I-39 und I-40] und in Bezug
auf die Bestimmungen von [Teil III Titel V Kapitel II] betreffend die Gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik ist der Gerichtshof nur für Verfahren gemäß Art. III-266 Abs. 4 und
Art. III-271 zuständig, wenn Einzelne unmittelbar und individuell betroffen sind..

Explanation:

Ein vollständiger Ausschluss der Gerichtsbarkeit im GASP-Bereich ist nicht gerechtfertigt.
Vielmehr muss im Hinblick auf Durchführungsmaßnahmen, die Einzelne unmittelbar und
individuell betreffen, der Rechtschutz gesichert sein. Dies ist ein Erfordernis der
Rechtsstaatlichkeit.


